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Meine beiden Vorredner haben sich im wesentlichen mit der aktuellen Problematik sozialer Beschäftigungsunternehmen und den daraus, aus unserer Sicht, resultierenden Anforderungen an die Politik befasst. Um das Ganze in einen praktischen Zusammenhang zu stellen, möchte ich Ihnen am Beispiel der WERKSTATT gGmbH zeigen, dass im Grunde die gesamte Entwicklungsgeschichte eines sozialen Unternehmens von Widersprüchen, Unplanbarkeiten und fast schon Verhinderungsstrategien geprägt ist – so erscheint uns das, was nun heute geplant ist, schon fast wie eine Fortsetzung – daher hat mein Beitrag auch den Titel:

Erfolgreiches Scheitern oder scheitern am Erfolg – oder: 

Das Dilemma sozialer Beschäftigungsunternehmen

I: Erfolgreiches Scheitern: Vor Jahren gab es eine soziologische Untersuchung über die gesellschaftliche und politische Funktion von Unternehmungen im Dritten System. Die aus dieser Untersuchung abgeleitete These lautete, dass man Institutionen des Dritten Systems unter dem Begriff des funktionellen Dilettantismus begreifen könne. Sie seien gerade dann erfolgreich, wenn sie dilettierten, also im professionellen Sinne nicht richtig funktionierten. Denn nur dann werden sie ihrer „eigentlichen“ Aufgabe gerecht, so zu tun, als lösten sie Probleme, ohne dies faktisch zu tun. Mir fallen sehr viele Argumente aus unserem Erfahrungsschatz als soziales Beschäftigungsunternehmen ein, die diese These bestätigen. Vor allem dann, wenn ich mir die strategische Bedeutung der öffentlichen Förderung für soziale Unternehmen in den letzten 20 Jahren anschaue. Das ständige Auf und Ab der öffentlichen Förderung, –  häufig plan- und ziellos von den hauptsächlichen Finanziers wie Arbeitsverwaltung, Land und Kommune verantwortet – führten meist nicht zu einer planvollen und nachhaltigen Verbesserung der Situation von Arbeitslosen. Vielmehr stellten sich die sozialen Beschäftigungsunternehmen immer wieder auf die geänderten Rahmenbedingungen ein und folgten jedem Sprung dieser „Echternacher Springprozession“. Heraus kamen nun häufig soziale Beschäftigungsunternehmen, die nicht unbedingt im Sinne der Arbeitsplatzschaffung sehr effizient waren. Dafür handelten sie aber funktional im Sinne der Förderlogik, die nicht wirklich an eigenständigen Unternehmen, sondern mehr an Reparaturbetrieben interessiert ist. Insofern stimmt also – leider – häufig die These des funktionalen Dilettantismus. Der funktionale Erfolg besteht hier im Scheitern an der eigentlichen Aufgabe die wir uns stellten, die aber im Grunde nicht gelöst werden sollte. All das im Sinne eine herrschenden gesellschaftlichen Logik. Diesen Zusammenhang möchte ich jetzt aber nicht weiter vertiefen, auch wenn man diese These zur kritischen und selbstkritischen Analyse der Rolle der sozialen Beschäftigungsunternehmen in der deutschen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sehr gut nutzen kann. 

II. Scheitern am Erfolg

Ich möchte mich stattdessen gleich dem zweiten Teil meines Vortrags zuwenden, wo es um das Phänomen des „Scheiterns am Erfolg“ gehen wird.

Spiegelbildlich zum funktionalen Dilettantismus gibt es einen zweiten Argumentationsstrang der dieser These in einer gewendeten Weise entspricht. Als Geschäftsführerin der WERKSTATT gGmbH in Heidelberg vertrete ich einen Entwicklungsweg für soziale Beschäftigungsunternehmen, der  sich der Gefahr des funktionalen Dilettantismuses bewusst ist. DIE WERKSTATT gGmbH  hatte das Glück und nicht das Pech – so muss man es fast schon im Nachhinein sagen – dass wir vor 20 Jahren hier in Heidelberg einen Oberbürgermeister hatten, der uns als Teil der alternativen und linken Exoten keinerlei Unterstützung hat angedeihen lassen. Wir kämpften um Unterstützung, gingen dabei fast mehrmals unter und  bekamen erst nach fast 10 Jahren von seiner Nachfolgerin, der heutigen Oberbürgermeisterin, und einigen Gemeinderatsmitgliedern, eine kommunale Unterstützung. Auch die anderen Finanziers hielten sich in den ersten 10 Jahren eher mit öffentlicher Förderung zurück. Das führte in unserer Geschäftsstrategie zu einem langfristig sehr positivem Effekt: wir mussten uns auf unsere eigene Kreativität und unsere eigenen Leistungspotentiale verlassen, denn sonst wären wir tatsächlich verlassen gewesen. Wir mussten uns aus dieser Not heraus sehr frühzeitig marktorientiert und sehr wirtschaftlich verhalten. Wir haben ein Produkt kreiert, das wir seit nun bald 20 Jahren erfolgreich am Markt verkaufen: Künstlerisch gestaltete Spielplätze der eigenen Art. 45 Personen beschäftigen wir damit, davon kommen immerhin über 20 aus der Zielgruppe der „chancenlosen“ Arbeitslosen. Wir sind mit unserem Produkt einzigartig, d.h. es gibt keine adäquaten Mitbewerber. Trotzdem sind wir unserem Anspruch treu geblieben, nämlich „chancenlose“ Arbeitslose zu beschäftigen. Unser Betrieb hat also zwei Produktlinien: wir treten als Fachbetrieb für experimentellen Spielplatzbau auf und erbringen dabei eine sozialintegrative Dienstleistung für „chancenlose“ Arbeitslose. Beide Produkte müssen kostendeckend finanziert werden. Unsere Finanzierung ist eine Mischfinanzierung. Das heißt, 70 Prozent unserer betrieblichen Kosten erwirtschaften wir selbst, ca. 30 Prozent der Kosten werden finanziert über öffentliche Mittel, gegeben für den Ausgleich der Minderleistung der Langzeitarbeitslosen und gegeben zur Finanzierung der von uns erbrachten sozialen Dienstleistungen, wie Qualifizierung und soziale Betreuung. Mit diesen Erträgen und Einnahmen decken wir unsere betrieblichen Kosten und schaffen mittlerweile auch nach und nach unbefristete Arbeitsplätze für „chancenlose“ Arbeitslose. 

Eigentlich ist das fast schon eine Erfolgsgeschichte eines alternativen Start-Up-Unternehmens, das allerdings mittlerweile schon in die Jahre gekommen ist. Dieser Erfolg birgt aber wiederum Gefahren in sich, deren Ursachen im Erfolg und im strukturpolitischen und ordnungspolitischen Kontext dieses Konzeptes zu suchen sind.

Über diese Probleme, die man auch als Dilemma darstellen kann, möchte ich nun gerne sprechen, als Überschrift könnte hier gelten:

Wasch mir den Pelz, mach mich aber nicht nass...

Dilemma 1 : Die öffentliche Förderung  erwartet von sozialen Beschäftigungsunternehmen marktkonforme Arbeitskräfte, verbietet aber die ungehinderte Marktteilnahme der sozialen Beschäftigungsunternehmen.

Beispiel 1: 

Wir haben in unserer 20-jährigen Geschichte ständig gegen die sogenannten Mitbewerber – die eigentlich keine sind – kämpfen müssen. Wir wurden mit zwei Vorwürfen konfrontiert: Zum einen hat man uns als beschäftigungspolitische Spielwiese verunglimpft, die durch öffentliche Mittel „gefüttert“ werde. Die gleichen Kritiker haben uns dann im nächsten Atemzug gleichermaßen vorgeworfen, wir würden ihnen Aufträge wegnehmen, würden den Markt kaputt machen usw. Die Mitbewerber haben nach wie vor eine mächtige Waffe in der Hand: Weil wir öffentliche Mittel erhalten, muss die Konkurrenz uns die sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Das heißt die Marktteilnahme ist von der Zustimmung der Konkurrenten abhängig! Soviel zur praktischen Relevanz der Marktfreiheit! Wir haben uns aber nicht beirren lassen und mit allen Mitteln – rechtlichen und politischen – unsere Marktfreiheit erkämpft. Dies hat uns und unserer betrieblichen Entwicklung gut getan, denn dadurch wurden wir gezwungen, marktübliche Qualität abzuliefern und zu verkaufen. Dass es uns heute überhaupt noch gibt, hängt mit dieser fachlichen Qualität zusammen. Wir haben es auch von Anfang an vermieden, uns den berühmten „Nischen“ anzunehmen, die meist nicht wirtschaftlich sind. Dorthin hätten uns am liebsten unsere Mitbewerber gewünscht. Stattdessen haben wir von Anfang an das Ziel verfolgt, einen vorhandenen Markt- nämlich die Planung und den Bau öffentlicher Spielanlagen zu erschließen. Denn nur auf echten Märkten kann man Arbeitsplätze für das Klientel der „chancenlosen“ Arbeitslosen schaffen. Das ist aber nicht wirklich von der Ordnungspolitik gewünscht. Deshalb ist das ein Dilemma für soziale Beschäftigungsunternehmen.

Dilemma 2:  Gemeinnützige Soziale Beschäftigungsunternehmen sollen wirtschaftlich arbeiten, dürfen aber keine wirtschaftlich effizienten Arbeitsstrukturen entwickeln. Vor allem dürfen sie nicht über ein gegebenes Verhältnis  hinaus unbefristete Dauerarbeitsplätze für chancenlose Arbeitslose schaffen; auch dürfen sie nur in Grenzen wirtschaftliche Erträge erzielen.

Beispiel 2 : Die wichtigste Basis der Wirtschaftlichkeit eines sozialen Beschäftigungsunternehmens ist neben einem marktfähigen Produkt ein „ausgeglichenes“ Verhältnis zwischen fachlich gut ausgebildeten Arbeitskräften und Arbeitskräften mit Handicaps. Das optimale Verhältnis beträgt 1:1 oder 1:2  (unbefristet beschäftigte Facharbeitskräfte zu befristet beschäftigten gehandicapten Arbeitskräften). Dieses Verhältnis ist aber durch das Gemeinnützigkeitsrecht nicht zugelassen. Erlaubt ist, dass ein gemeinnütziger Betrieb ca. 28 Prozent seiner Beschäftigten als Fachkräfte unbefristet beschäftigt und dabei ca. 72 Prozent seiner Beschäftigten aus der Zielgruppe der gehandicapten Arbeitslosen rekrutiert. Dieser Schlüssel führt in der Regel zu ungenügenden wirtschaftlichen Bedingungen, d.h. entweder zu einem nicht ausgeglichenem Betriebsergebnis oder zu einem hohen öffentlichen Förderbedarf. Wer sich dieser Logik entzieht und stattdessen wirtschaftliche Verhältnisse im sozialen Unternehmen herstellt, gefährdet das steuerliche Privileg der Gemeinnützigkeit. Dieses Privileg sichert den ermäßigten Umsatzsteuersatz (7 Prozent statt 16 Prozent), der den Wettbewerbsnachteil, den Beschäftigungsunternehmen auf dem Markt haben, ausgleichen soll. Das Gemeinnützigkeitsrecht verbietet darüber hinaus den Beschäftigungsunternehmen „echte“ wirtschaftliche Betätigung, die aber notwendig wäre, um Dauerarbeitsplätze zu schaffen.

Die Finanzverwaltung geht häufig davon aus, dass ab dem Moment, wo man beispielsweise weit über 50 Prozent seiner betrieblichen Kosten über wirtschaftliche Erträge deckt, ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – der nicht mehr gemeinnützig ist – vorliegen könnte. Wer also wirtschaftlich besonders erfolgreich ist, wird steuerlich bestraft. Beim Entzug der Gemeinnützigkeit entsteht eine nachträgliche Steuerschuld in Höhe der Differenz zwischen üblichem Umsatzsteuersatz und reduziertem Umsatzsteuersatz. Das sind derzeit

9 Prozent des  wirtschaftlich erzielten Ertrages. Bei der WERKSTATT gGmbH ist das ein jährliches Steuerschuldrisiko von über 50.000 Euro.  Wie soll sich also eine verantwortliche Geschäftsführung verhalten ? Nicht mehr wirtschaftlich tätig sein und nur noch hauptsächlich von öffentlichen Förderungen leben?  Oder aber einen reinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb führen, den vollen Umsatzsteuersatz bezahlen und dabei auf die sozialen Zielsetzungen verzichten, da diese dann nicht mehr betrieblich zu finanzieren sind?

Dilemma 3 : Die öffentliche Hand erwartet effiziente unternehmerische Tätigkeit, kostengünstiges, wirtschaftliches Arbeiten und hohe Erfolgsquoten bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, überzieht aber die sozialen Beschäftigungsunternehmen mit einer wahnsinnigen Bürokratie, die kontraproduktive Effekte erzeugt. Diese bürokratische Kontrolle entspringt scheinbar einem tiefen Misstrauen gegenüber den sozialen Beschäftigungsunternehmen. Man könnte fast meinen, der unkontrollierte soziale und wirtschaftliche Erfolg soll durch diese Bürokratie verhindert werden.

Beispiel 3: Da hier sehr viele PraktikerInnen sitzen, muß ich wohl nicht näher ausführen, welcher bürokratische Aufwand betrieben werden muss, um ein paar müde Euro öffentlicher Förderung zu akquirieren und abzurechnen. Unter wirtschaftlichen Aspekten ist dieser Aufwand kaum noch darzustellen. Die neueste Variante in Baden-Württemberg ist, dass es nur ESF Mittel für soziale Beschäftigungsunternehmen gibt, die mindestens 30 Prozent ihrer Kosten über ESF finanziert haben wollen. Wir liegen mit unserem Betrieb unter diesem Satz, würden also aus dieser Förderung herausfallen, weil wir einen zu hohen wirtschaftlichen Ertrag haben. 

Man fragt sich, warum eigentlich der bürokratische Aufwand seitens der öffentlichen Mittelgeber erzeugt wird? Dahinter steckt nicht nur die Absicht, weitere bürokratisierte Verkehrsformen in dieser Gesellschaft zu etablieren – was ja dem Interesse der Verwaltung  entspräche. Wir lehnen keineswegs eine öffentliche Kontrolle ab, im Gegenteil wir wünschen uns eine effiziente, inhaltliche und konzeptionell orientierte öffentliche Kontrolle, die hart um die richtigen Ziele und die richtigen Wege der Umsetzung kämpft. Stattdessen wird uns aber eine kaffkaeske Form der Bürokratie übergestülpt, die scheinbar einem tiefen Misstrauen der öffentlichen Hand gegenüber den Geförderten entspringt.

Es scheint so , als ahnten die öffentlichen Finanziers, dass ihre Förderung immer noch der Logik des funktionellen Dilettantismus folgt. Sie entwickeln deshalb dieses Misstrauen gegen Effekte ihr eigenes Handeln, allerdings wiederum in der ihr eigenen Form der überbürokratisierten Kontrolle. 

Die Lösung dieses Dilemmas liegt nicht in der öffentlichen Bürokratie, denn sie ist Teil des Problems und nicht ihre Lösung. Stattdessen ist hier echte Reformpolitik gefragt.

Als Ausgleich könnte man dafür auf manch anderes fragwürdige Reformprojekt verzichten.

Soweit nur eine kleine Auswahl der alltäglichen Widersprüche eines sozialen Beschäftigungsunternehmens.

Das erfolgreiche Scheitern, oder das Scheitern am Erfolg hat uns jedoch bis heute dennoch Recht gegeben: im Zuge der derzeitigen Diskussion um das Thema Langzeitarbeitslose und

„Chancenlose“ erachten wir es jedoch als mehr als erforderlich, dass hier ein baldiger

Paradigmenwechsel der öffentlichen Förderung für die Beschäftigten in sozialen Beschäftigungsunternehmen. erfolgt. Darüber möchten wir gerne mit den hier anwesenden Politkern diskutieren.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

